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Mülltermine
Mittwoch, 7. April: Blaue Tonne
Freitag, 16. April: Gelber Sack 

Ortschaftsrat
Mittwoch, 14. April, 19.30 Uhr: Öf-
fentliche Ortschaftsratssitzung – es
gelten die aktuellen Hygieneregeln
(Tagesordnung siehe Anschlagtafel) 

Abfalltermine
Donnerstag, 8. April: Biomüll 
Mittwoch, 14. April: Restmüll 

Mülltermine
Donnerstag, 8. April: Biomüll
Dienstag, 13. April: Restmüll 
Mittwoch, 14. April: Biomüll 
Freitag, 16. April: Gelber Sack 

Mülltermine
Dienstag, 13. April: Gelber Sack 
Mittwoch, 21. April, 14.30 - 16.30
Uhr: Problemstoffsammlung (haus-
haltsübliche Mengen) bei der alten
Gemeindehalle (Zum Aachweg)

Beglaubigungen
Die Ortsverwaltung beglaubigt Ko-
pien, Abschriften, Unterschriften, Le-
bensbescheinigungen etc. (weitere
Dienstleistungen können telefonisch
erfragt werden: Telefon 42851 immer
dienstags). 

Abfalltermine
Donnerstag, 8. April: Blaue Tonne
Dienstag, 13. April: Gelber Sack 

Corona-Schnelltests
Die Corona-Schnelltests (ohne Vor-
anmeldung) finden ab 9. April jeden
Freitag in der Riedblickhalle statt:
7 - 10 Uhr und 16 - 19 Uhr. 

Bohlingen

V  
 

   
   

     
   

  
   

  
  

   

Friedingen

V  
 

   
   
   

   
  

   
  

   

Beuren
an der Aach

V   
 

   
     

        
  

   
   

   

Hausen
an der Aach

V l lle: Telefon 42851 
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Oberbürgermeister Bernd Häusler
übergab gemeinsam mit der städti-
schen Klimaschutzmanagerin Jo-
hanna Volz ganz klimafreundlich
per  Lastenfahrrad die ersten Mehr-
wegbecher eines neuen Pfandsys-
tems an den Bäckereibesitzer An-
dreas Auer. 

Um die Müllberge, die durch Ein-
wegbecher entstehen, zu minimie-
ren und um gegen Ressourcenver-
schwendung im Sinne des Klima-
schutzes anzugehen, unterstützt
die Stadt Singen die Einführung ei-
nes Mehrweg-Pfandsystems unter
den örtlichen Bäckereien und Gas-
tronomiebetrieben mit einem finan-
ziellen Zuschuss von bis zu 412 Eu-
ro. Ab dem 1. April starteten in Sin-
gen – neben der Bäckerei Auer –

auch die Bäckereien Künz (mit allen
Filialen) und Backwerk sowie das
Café Coba diese umweltfreundliche
Aktion. 

Nach Gesprächen mit Singener Bä-
ckereien und Gastronomiebetrieben
hat sich die Stadt für eine Ko ope -
ration mit dem Hersteller FairCup
entschieden. Die Becher und Boxen
von FairCup bestehen aus 100 Pro-
zent recyceltem Polypropylen, man

kann sie bis zu 1.000 Mal wieder-
verwenden. Sie werden in Deutsch-
land produziert und sind mit dem
„Blauen Engel“, einem Umweltzei-
chen für besonders umweltscho-
nende Produkte, ausgezeichnet.
FairCup gewährleistet auch, dass
verfärbte oder beschädigte Becher
ordentlich recycelt werden. Außer-
dem sorgt ein durchdachtes Kon-
zept für einen hohen und sicheren
Hygienestandard. 

Das Pfand beträgt 1 Euro pro Becher
und 50 Cent pro Deckel. Die Stadt
hofft darauf, dass sich noch weitere
Betriebe dem System anschließen,
denn je mehr Teilnehmer es gibt,
desto leichter wird es für die Kund-
schaft. 

Weitere Informationen erteilt 
Klimaschutzmanagerin 
Johanna Volz gerne unter 
Telefon 07731/85-752.

Oberbürgermeister Bernd Häusler (Mitte) übergab gemeinsam mit Klimaschutzmanagerin Johanna
Volz (links) symbolisch die ersten Mehrwegbecher an den Bäckereibesitzer Andreas Auer (rechts).

Genuss mit Mehrwegbecher

Biologisch abbaubare
Becher sind keine 
umweltfreundliche 
Alternative!
Vermeintlich biologisch abbau-
bare Becher und Essensschalen
aus Mais- bzw. Kartoffelstärke,
Bio-Zellulose, Bambus, Zucker-
rohr o.ä., die von der umweltbe-
wussten Kundschaft immer
stärker nachgefragt werden,
können von den Müllsortie-
rungsanlagen des Landkreises
nicht von ihren Pendants aus
Plastik unterschieden werden.
Da sie außerdem zu viel Zeit
zum Kompostieren brauchen,
können sie in den Kompostier-
anlagen des Landkreises nicht
verarbeitet werden und landen
ausnahmslos in der Restmüll-
verbrennung. 

Wer hat Interesse?

Ehrenamtlich tätig
sein für Kinder- und 
Jugendhospizarbeit 
Die Kinder- und Jugendhospizarbeit
unterstützt kostenfrei im gesamten
Landkreis Konstanz schwerkranke
Kinder und Jugendliche. Die aller-
meisten Betroffenen überleben oder
erreichen trotz einer lebensverkür-
zenden Erkrankung das Erwachse-
nenalter. Außerdem begleitet die
Kinder- und Jugendhospizarbeit ge-
sunde Kinder, die schwerkranke Ge-
schwister oder Eltern haben sowie
trauernde Kinder und Jugendliche.

Die Unterstützung kann nur deshalb
so hilfreich sein, weil sich neben den
hauptberuflichen Fachkräften auch
ehrenamtliche Patinnen und Paten
in den Familien engagieren. In der
von den Ehrenamtlichen geschenk-
ten Zeit wird vieles möglich, z. B. ge-
meinsam spielen, vorlesen, kleine
Ausflüge oder einfach da sein. Eh-
renamtliche geben durch ihre Anwe-
senheit, in der Regel zwei bis drei
Stunden pro Woche, wertvolle Frei-
räume für Gespräche und ermögli-
chen Familien wertvolle Atempausen
in Krisenzeiten.

Ab 14. April bietet der Hospizverein
Konstanz, Träger der Kinder- und Ju-
gendhospizarbeit im Landkreis, ei-
nen Vorbereitungskurs für Männer
und Frauen mit Wohnsitz im Land-
kreis an, die Interesse an dieser viel-
fältigen, anspruchsvollen und erfül-
lenden Tätigkeit haben. Geduld und
Verständnis für Kinder und Jugendli-
che in schweren Zeiten sowie die Be-
reitschaft zu einem längerfristigen,
verbindlichen Engagement sind Vor-
aussetzung. Nach erfolgreichem Ab-
schluss erhalten die Teilnehmer ein
Zertifikat und anschließend im Rah-
men ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
regelmäßig Supervision und Weiter-
bildung. Einige Plätze sind noch frei. 

Interessierte wenden sich bitte an
Alexandra Maigler, Leitung der Kin-
der- und Jugendhospizarbeit im
Landkreis Konstanz, Telefonnum-
mer 07531/69 13 819 oder E-Mail:
maigler@hospiz-konstanz.de 
www.kinderhospizarbeit-
konstanz.de

Landwirtschaftspreis
für „Unternehmerische

Innovationen“
Landwirtschaftspreis „Unternehme-
rische Innovationen“: Landwirte
(m/w/d), aber auch Projektgruppen,
Gemeinden oder Einzelpersonen an-
derer Berufe können sich bewerben
(gestiftet von ZG Raiffeisen eG und
Baden-Württembergischem Genos-
senschaftsverband).

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2021.
Mehr unter www.lui-bw.de 

Singener Hohentwielfestival wird erneut 
ins nächste Jahr verschoben

Aufgrund der ungewissen Ent-
wicklung der Corona-Pandemie
hat sich die Stadt Singen mit dem
Konzertveranstalter Kokon Enter-
tainment GmbH aus Konstanz dar-
auf verständigt, das vom 18. bis
24. Juli geplante Hohentwielfesti-
val 2021 leider abzusagen. Kokon
konnte mit den Künstlern der be-
reits im vergangenen Jahr corona-
bedingt verschobenen Konzerte
neue Termine für Juli 2022 verein-
baren.

Das beliebte Burgfest mit 90 Stun-
den Kleinkunst und Musik auf 13

Bühnen in Deutschlands größter
Festungsruine wird ebenfalls auf
Juli 2022 verlegt.

„Dies entscheiden zu müssen, tut
uns sehr leid“, betont Oberbürger-
meister Bernd Häusler. „Es ist um-
so schmerzlicher, da wir schon in
den vergangenen zwei Jahren das
50. Jubiläum des Festivals nicht
auf unserem Hausberg feiern
konnten.“ Dies war 2019 wegen
eines massiven Felssturzes in der
Festungsruine und dann 2020 we-
gen der Corona-Pandemie nicht
möglich. „Wir sehen aber organi-

satorisch wie auch wirtschaftlich
keine Chance, das Festival mit sei-
nem ganz besonderen Schauplatz
auf dem Hohentwiel dieses Jahr
unter Pandemiebedingungen ver-
anstalten zu können“, so Häusler.
„Angesichts der aktuellen Pande-
mie-Entwicklung rechnen wir im
Juli noch nicht mit einer so weitge-
henden Entspannung, dass ein
normaler Festivalbetrieb möglich
wäre.“ Selbst eine Verlegung der
Konzerte auf den Rathausplatz
wie im Jahr 2019 dürfte aus heuti-
ger Sicht nur unter sehr starker
Einschränkung der Besucherzahl

und großen Sicherheitsvorkeh-
rungen möglich sein, gibtt Bernd
Häusler zu bedenken. „Diese Op-
tion wäre für den Konzertveran-
stalter auch keine wirtschaftlich
darstellbare Lösung.“ 

Die Termine für 2022: 
• Flogging Molly: 21. Juli 2022
• Lea/Lotte: 22. Juli 2022
Der neue Termin für BAUSA wird
noch geprüft und soll in den nächs -
ten Tagen veröffentlicht werden.
Alle bereits gelösten Karten für
die Konzerte behalten ihre Gültig-
keit. 

Zum Schutz des
Jungwildes und der
Bodenbrüter bittet
die Untere Jagdbe-
hörde des Landrats-
amtes Konstanz die
Bevölkerung, wäh-
rend der Setz- und
Brutzeit bis circa
Mitte Juni in der Na-
tur nur die ausge-
wiesenen Wege zu
nutzen und Hunde
an der Leine zu füh-
ren. Damit sollen
Störungen und Über -
griffe von freilaufenden und stö-
bernden Hunden auf Wildtiere ver-
ringert werden. Die Rückzugsorte
von Wildtieren: vor allem Dickicht
und großflächige Wiesengebiete.

Gerade zu dieser Zeit sind am Bo-
den brütende Vögel in besonderer
Art und Weise gefährdet. Viele Vo-
gelarten bauen ihre Nester in Wie-
sen, Feldern, auf dem Waldboden
oder im Schilfrohr. Dadurch werden
sie oftmals Opfer von Beutegreifern
wie Fuchs, Waschbär, Marder,
Dachs, Krähe.

Auch Menschen, insbesondere Spa-
ziergänger mit freilaufenden Hun-
den, bilden einen großen Störfaktor
für diese Vögel.

Einige freilebende Säugetiere, zum

Beispiel Rehe und
Hasen, setzen ihren
Nachwuchs im Mai
und Juni in deckungs -
reichen Biotopen in
Feld und Wald. Sie
benötigen für die gu-
te Entwicklung der
Jungtiere ebenfalls
Ruhe. Gerade wenn
sich Menschen mit
ihrem freilaufenden
Hund fernab der vor-
gegebenen Wege be-
wegen, stellt dies für
die Wildtiere eine

Stresssituation dar.

Die Jagdbehörde ruft Hundebesitzer
außerdem dazu auf, den Kot ihres
Vierbeiners einzusammeln. Bleibt der
Kot im erntereifen Gras liegen, kann
er in das Futter der Nutztiere gelan-
gen und darin Schimmelbefall aus-
lösen oder Krankheiterreger über -
 tragen.

Innerhalb von naturschutzrelevanten
Gebieten – wie zum Beispiel Natur-
schutzgebieten, Landschafts schutz -
ge bieten und Biotopen sowie städti-
schen Erholungsbereichen – kön-
nen weitergehende Regelungen für
eine Leinenpflicht gelten. 

Hier informieren in der Regel Schil-
der über die jeweiligen Bestimmun-
gen vor Ort.

Da die Saison- und Jahreskarten für
die städtischen Bäder wegen der
Corona-Pandemie nicht vollständig
genutzt werden konnten, hat der
Gemeinderat eine anteilige Erstat-
tung beschlossen. 

Die beiden Formulare für die Rück-
erstattung sind im Internet auf der

Homepage der Stadt Singen unter
www.singen.de (Rubrik „Pressemit-
teilungen“) zu finden. Man erhält
sie aber auch am Empfang des Rat-
hauses während der allgemeinen
Öffnungszeiten. 

Das entsprechende Formular dann
bitte ausgefüllt zusammen mit der

Saisonkarte des Hallenbads bzw.
der Jahreskarte bis spätestens 31.
Mai 2021 an die Stadtverwaltung
Singen schicken. 

Für Rückfragen steht die Abteilung
Sport, Bäder und Verwaltung gerne
zur Verfügung: Telefon 07731/85-
331 oder 85-336.

Städtische Bäder: Saison- und
Jahreskarten werden anteilig erstattet

Nachschätzungsarbeiten
Im Nachgang des durchgeführten
Flurbereinigungsverfahrens „Singen
(Nordstadtanbindung)“ werden auf
Teilen der Gemarkung Singen im
Frühjahr 2021 Nachschätzungsarbei-
ten nach § 11 des Bodenschätzungs-
gesetzes durchgeführt, gibt der
landwirtschaftliche Sachverständige
des Finanzamtsbezirks bekannt.
Die Nachschätzung erstreckt sich
hauptsächlich auf die Überprüfung
und Angleichung der bisherigen
Schätzungsergebnisse an die neuen
Flurstückgrenzen sowie die Feststel-
lung und Berücksichtigung verän-
derter Nutzungen. Auf Teilflächen
wird die Ertragsfähigkeit der Böden
neu eingeschätzt.
Die Eigentümer und Nutzungsbe-
rechtigten der Grundstücke sind ver-
pflichtet, den mit der Durchführung
dieses Gesetzes Beauftragten jeder-
zeit das Betreten der Grundstücke
zu gestatten und auch die erforderli-
chen Maßnahmen, insbesondere Auf -
grabungen, zu dulden. Für nicht vor-
sätzlich verursachte Schäden be-
steht kein Anspruch auf Schadenser-
satz.

Ein Scheck für den guten Zweck

Einen Scheck
über 5000 Euro
übergab
Christoph Roth,
Präsident des
Lions-Clubs 
Singen-Hegau,
an Bürgermeiste-
rin Ute Seifried,
die ihn im Namen
des Otto-Sauter-
Hilfsfonds in
Empfang nahm.
Der gemeinnützi-
ge Fonds wird
mit dem Geld be-
dürftige Familien
in Singen unter-
stützen.

Landratsamt Konstanz

Setz- und Brutzeit: Rücksicht
auf Wildtiere nehmen!
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